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Norm

GEG §6;

GEG §7;

GGG 1984 §25 Abs1 lita;

VwGG §34 Abs1;

Rechtssatz

Nach § 25 Abs 1 lit a GGG ist für die Eintragungsgebühr derjenige zahlungsp8ichtig, der den Antrag auf Eintragung

stellt. Demzufolge ist der in der Beschwerdesache ergangene Zahlungsauftrag auch (allein) an die

Drittbeschwerdeführerin als Zahlungsp8ichtige ergangen. Daraus folgt aber, dass der Erstbeschwerdeführer und die

Zweitbeschwerdeführerin zur Erhebung eines Berichtigungsantrages nicht berechtigt gewesen sind. Die belangte

Behörde hätte somit den Berichtigungsantrag mangels Aktivlegitimation der Einschreiter zurückweisen müssen.

Dadurch, dass die belangte Behörde an Stelle einer solchen Zurückweisung eine Sachentscheidung getro?en hat,

konnten der Erstbeschwerdeführer und die Zweitbeschwerdeführerin aber nicht in einem Recht verletzt sein.

Schlagworte

Mangel der Berechtigung zur Erhebung der Beschwerde mangelnde subjektive Rechtsverletzung Parteienrechte und

Beschwerdelegitimation Verwaltungsverfahren Mangelnde Rechtsverletzung Beschwerdelegitimation verneint

keineBESCHWERDELEGITIMATION
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